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Begriffsklärung Compliance

Kurzerklärung:
sinngemäß Einhaltung 
bestimmter Gesetze, Regeln.

Oder einfach: 

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon
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Agenda

1 Compliance aus Unternehmenssicht (organisatorisch)

2 Compliance aus Kunden-/ Vertriebssicht
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Einzigartig und unvergleichbar –
OVB ist der einzige wirklich europäische Finanzvermittler

Zum Beispiel ist bereits jeder sechste Slowake und jeder zehnte Tscheche Kunde von OVB! 
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■ 45 Jahre Erfahrung

■ europaweit in 14 Ländern aktiv

■ 3,2 Mio. Kunden

■ mehr als 5.000 Finanzberater

■ mehr als 500.000 Neuverträge im Jahr 

■ über 100 Produktpartner
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OVB handelt seit 45 Jahren im Interesse ihrer Kunden –
Nach einem System, in allen Ländern

PREMIUM-SELECT-STRATEGIE

Wünsche
Ziele
Bedarf

Ist-Situation

Bankprodukte Versicherungen Bausparverträge Fonds Immobilien

THEMENÜBERGREIFENDE BERATUNG

Individuelle Lösung
staatliche Absicherung
staatliche Förderung
Steuern

Banken Versicherungen Bausparkassen Investment-
gesellschaften

Immobilien-
gesellschaften
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(Kosten)Transparenz Ja Preis- bzw. Systemregulierung  Nein
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„Strategie 2016“:
OVB entwickelt sich zum führenden Systemvertrieb in Europa 
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OVB Holding AG: Unabhängigkeit durch Börsennotierung und 
wirtschaftliche Stärke
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Compliance-Bedarf: Bei mangelhaften Überwachungssystemen 
können die Vorstände persönlich haftbar gemacht werden.



Allfinanz einfach besser 9

Compliance soll helfen Risiken zu vermeiden bzw. zu 
reduzieren

Auszug aus dem Risikocockpit OVB

• Erträge aus Vermittlung
• Eigenkapitalausstattung
• Partner- und Produktvielfalt
• IT-Verfügbarkeit
• Marktrisiken

• Neue Gesetze mit Einfluss a.d. GM
• Reputationsrisiken
• Revisionsfeststellungen
• Compliancerisiken
• …

• Neue Gesetze mit Einfluss a.d. GM
• Reputationsrisiken
• Revisionsfeststellungen
• Compliancerisiken
• …

• Neue Gesetze mit Einfluss a.d. GM
• Reputationsrisiken
• Revisionsfeststellungen
• Compliancerisiken
• …

• Neue Gesetze mit Einfluss a.d. GM
• Reputationsrisiken
• Revisionsfeststellungen
• Compliancerisiken
• …

Risikogrundsätze

• Erträge aus Vermittlung
• Eigenkapitalausstattung
• Partner- und Produktvielfalt
• IT-Verfügbarkeit
• Marktrisiken
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Entwicklung der Compliance bei OVB
CMS ist ein Teil der gesamten Corporate Governance

Produktpartner
Verlässliche 

Partnerschaft

Kunden
Bedarf abdecken

Öffentlichkeit
Reputation wahren

Aufsicht / Staat
Regeln einhalten

Aktionäre 
Vertrauenswürdiges 

Investment

Vertriebspartner
Sicherheit bei der tägl. 

Arbeit Corporate Governance
Ordnungsrahmen Leitung & Überwachung

Internes  Audit System
Prozessunabhängige Überwachung & Beratung

Vorstand - Aufsichtsrat - Aktionäre

Risiko-
Management-

System           
Syst. Erkennung/ 

Bewertung/Reaktion

Compliance-
Management-

System 
Sicherstellung d. 

Einhaltung von Regeln

Ziele 
festlegen

Risiken 
beurteilen

Maßnahmen 
umsetzen

System 
überwachen

Aufsichtsrat 
Interessen wahren

OVB
Risikominimierung, 

Effizienz- & Effektivitäts-
steigerung

Internes 
Kontroll System 
Ordnungsmäßigkeit & 
Sicherheit d. Prozesse
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Das Compliance Management System entspricht den 
Erfordernissen der Börsennotierung und der Internationalität

Vorsorgen

Richtlinien & Prozesse

Schulung

Kommunikation

Erkennen

Risikoanalyse

Prozesskontrollen

Audit / Prüfungen

Reagieren

Fallverfolgung

Kontrollschwächen 
beseitigen

Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess

Compliance Management System

Modell des OVB Compliance Programm
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Leitlinien, Regeln und Prozesse definieren den Rahmen der 
Kompetenzen und Zuständigkeiten im Konzern

Leitlinien

ProzesseRegeln
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Kernbereiche von Compliance in 
Finanzvermittlungsunternehmen im Allgemeinen

• Produktpartner- und Produktauswahl

• Recruiting / Vermittlerauswahl

• Qualifikation / Training

• Beratungsprozess
− Analyse und Beratung 
− Service
− Qualitätssicherung
− Beschwerdemanagement 

• Vergütung & Incentives

• Führung / Leadership
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Agenda

1 Compliance aus Unternehmenssicht (organisatorisch)

2 Compliance aus Kunden-/ Vertriebssicht
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Transparenz
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Der größte Regulierungsbedarf besteht im Hinblick auf
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VVG-Reform 2008 – Einführung zahlreicher Informationspflichten  
aus Gründen des Verbraucherschutzes
• §7 VVG Information des Versicherungsnehmers

• Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen 
(VVG-Informationspflichtenverordnung - VVG-InfoV)
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Komplexität durch Regulierung:
Wurden wenigstens die Ziele erreicht?

Nein!

Allgemeine VersicherungsbedingungenProduktinformationsblatt

Verbraucherinformationen

Besondere Bedingungen
Merkblatt zur Anzeigepflichtverletzung

Steuern und LebensversicherungSchlusserklärung

Antrag

Merkblatt zum Datenschutz
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Vergleich: Fondsgebundene Produkte mit und ohne Garantien
Eintrittsalter 30 Jahre, Ablaufalter 65 Jahre, 100 EUR mtl.

Können Vermittler dem Produktgeber vertrauen? 

Quelle: Poolnews 04/11 (Jung, DMS & CIE.)
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Durch Intransparenz wird die Suche nach Plausibilität erhöht 

Gesellschaft Produktart Produkt mit Garantie Produkt ohne Garantie

Versicherer A 3-Topf-Hybrid 127.096 EUR 127.288 EUR

Versicherer B 3-Topf-Hybrid 126.570 EUR 123.125 EUR

Versicherer C 2-Topf-Hybrid 122.441 EUR 126.303 EUR

Versicherer D 3-Topf-Hybrid 120.390 EUR 120.389 EUR

Versicherer E 3-Topf-Hybrid 119.994 EUR 119.549 EUR

Versicherer F 3-Topf-Hybrid 117.891 EUR 120.065 EUR

Versicherer G Garantiefonds 115.893 EUR 115.893 EUR

Solange Journalisten, Politiker und Verbraucherschützer nicht 
verstehen, wird die Kritik und die „Regulierungswut“ bleiben
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Komplexität durch Intransparenz/Unvollständigkeit

Quelle: Vortrag an der Ludwig-Maximilians Universität München, Munich Risk and Insurance Center (2012).
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Beispiel fondsgebundene Rentenversicherung
(Online-Angebotsberechnung vom 29.10.2013)
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Vertrauen als Dimension von Komplexität:
Welche Erwartungen kann der Kunde haben?
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OVB begrüßt PRIIPs
… Versicherungsunternehmen auch? 

Ringen um Transparenz
Auszüge aus dem Artikel vom 04.04.2014

Ob wirklich alle Versicherungen einbezogen werden und etwa welche Kosten konkret in 
dem Informationsblatt stehen werden, darum wird offenbar weiter gerungen.

Vor allem um eines zeichnet sich ein weiteres Ringen ab: welche Produkte zu den laut 
EU "staatlich anerkannten Altersvorsorgeprodukten„ gehören werden, die nicht unter 
diese neue Vorschrift fallen sollen.

"Für uns ist nicht klar, dass Lebens- und Rentenversicherungen in Gänze unter die neue 
Verordnung fallen", sagt der GDV-Sprecher.

„Die Versicherer sind bekannt dafür, so intransparent wie möglich zu sein“, moniert auch 
Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 

Der GDV kritisiert, dass "die Beschlüsse dem Ziel nicht in Gänze gerecht werden.
Der Versuch, für möglichst viele Finanzprodukte einheitliche Regeln einzuführen,
geht zwangsläufig zulasten der Vergleichbarkeit und Verständlichkeit".

OVB begrüßt PRIIPs



Allfinanz einfach besser

Seit 2013 sind gesetzliche Forderungen immer noch nicht 
erfüllt

Quelle: Studie des Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (Hamburg) im Auftrag des 
Bundesministerium der Finanzen, 2012. 

Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz - Einführung eines einheitlich gestalteten 
Produktinformationsblattes für Riester und Rürup
• Fokus: Transparenz, Vergleichbarkeit und Verständlichkeit

• Informationen u.a. zu Risikoklasse, Renditeerwartung, Kapital/Rente, Effektivkosten und 
Anbieterwechsel/Kündigung

Nur wenn es 
wirklich ein
einheitliches 
standardisiertes 
Produkt-
informationsblatt 
geben wird

21
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Definition
• ACR (Annual Cost Rate) = Durchschnittliche Rendite, die über die Laufzeit erwirtschaftet werden 

muss, um am Ende der Laufzeit, nach Abzug sämtlicher Kosten, die Summer der eingezahlten 
Beiträge zu erhalten 

• Selbstregulierung der Versicherungsunternehmen 
• Unit-Linked-Lebensversicherungsprodukte
• Veröffentlichung der ACR auf der Internetseite des Versicherers und der MABISZ

Ziele
• Verbesserung der Transparenz der Produkte
• Bessere Vergleichbarkeit zwischen Produkten unterschiedlicher Versicherungsgesellschaften
• Transparenz und Vergleichbarkeit helfen dem Verbraucher bessere Entscheidungen zu treffen
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Beispiele anderer Länder:
Annual Cost Rate (ACR) - Ungarn
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Beispiele anderer Länder:
Produktkarte Polen bei Unit-Linked-Produkten

• Basisinformationen zur Versicherung (Ziel, Leistungen, Laufzeit, Zahlung, etc.)
• Risiken
• Kosten (Verwaltung, Vertrieb, Transaktion, Risiko)
• Szenariorechnungen (vorsichtig, realistisch, optimistisch)
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OVB sagt Ja zu PRIIPs

PRIIP (Produktgeber)
(Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products)

Transparentes und in einfacher 
Sprache gestaltetes Informationsblatt:
• Allgemeine Informationen
• Art des Anlageprodukts
• Risiko-/Renditeprofil
• Zahlungsunfähigkeit des 

Produktanbieters
• Direkte und indirekte Kosten
• Mindesthaltedauer, Widerruf und 

Kündigung sowie andere 
Vertragsauflösungen

• Beschwerdestelle
• Weitere Informationen

Beratungsdokumentation 
(Vermittler)

• Wünsche und Bedürfnisse des 
Kunden

• Anlass der Beratung
• Kundenbedarf
• Beratungsvorgang
• Rat und Begründung
• Entscheidung des Kunden 

Keine Vermischung von Zuständigkeiten hinsichtlich der Ausgestaltung der 
Produktinformationsblätter und somit klare Verantwortlichkeit und Haftung für 
den Inhalt. PRIIP (Produktgeber) / Beratungsdokumentation (Vermittler) 

OVB sagt Ja zu PRIIPs
Aber Klare Trennung der Zuständigkeiten 
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OVB und andere große Finanzvertriebe setzen Beratungs-
protokolle systematisch bereits seit Mitte der 1990er Jahre ein

Ständige Überprüfung und Verbesserung der Beratungsdokumentation 
ist im Fokus des Compliance Management System
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Produktpartner- und Produktauswahl bei OVB als wesentlicher 
Compliance-Aspekt

Allgemeine 
Kundenbedürfnisse Anbieter im Markt Produkte im Markt Bedarf des Kunden

1
Bedarfs-Analyse:
Auswertung genereller 
Kundenanforderungen 
an Finanzprodukte

2
Anbieter-Analyse:
Qualitätsprüfung und 
Auswahl von Produkt-
partnern

3
Produkt-Analyse:
Gesamtbetrachtung 
des Angebots und 
Identifizierung 
geeigneter Produkte

4
Individuelle 
Beratung

Kundenkenntnis Anbieterportfolio Produktüberblick Produktempfehlung

Premium-Select-Strategie
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OVB Premium-Select-Strategie

Risiken begrenzen
Kapitalanlage, marktunübliche Leistungs- oder Risikoausschlüsse, 

mangelnde Transparenz und Risiken für Falschberatung

Wettbewerbs- und Marktfähigkeit der Produkte sicherstellen

Produktinnovationen entwickeln, Wettbewerbsvorteile schaffen

Kundenbindung steigern
Anwartschaften, Nachversicherungsoptionen

keep it simple
Vereinfachung von Produkten, Anträgen, Underwriting, Prozessen

Inhalte und Durchführung von Produktschulungen kontrollieren

Die Produktmanager der OVB Landesgesellschaften haben einen besonderen Fokus auf 
Transparenz und handeln nach folgenden Regeln:
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• Zielvorgaben

• Erfolgspläne 

• Incentives 

• Kampagnen 

• Benefit-Programme für 
Kunden

• …
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Beispiele für „Vertriebssteuerung“ durch Produktanbieter 
unabhängig vom Vertriebsweg

Anforderungen an Produktlieferanten:
Allfinanz-Dienstleister werden in Zukunft ihre Produktpartner 
deutlich stärker unter Compliance-Gesichtspunkten auswählen und 
steuern müssen.

• Nicht themenübergreifend

• Manchmal konzeptbasiert

• In der Regel 
produktabsatzbezogen

• Häufig nicht im Interesse 
des Kunden

• Häufig nicht im Interesse 
des Vermittlers

• …
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Produktpartner verpflichten sich

• den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs zu entsprechen

• nicht gegen nationale oder internationale Vorschriften und/oder Gesetze zu 
verstoßen

• Verträge einzuhalten und Geschäftspartner fair zu behandeln

• zum Schutz von Daten und Geschäftsgeheimnissen

• alle Aktivitäten der Vertriebsförderung oder Vertriebsunterstützung nur nach 
vorheriger Abstimmung und Zustimmung der OVB durchzuführen.           
Insbesondere gilt dies für: 
− Präsentationen, Schulungen und deren Inhalte

− Incentivierungen bzw. verkaufsfördernde Maßnahmen

− Hospitality-Maßnahmen

− Geschenke und Zuwendungen

− Alle sonstigen Maßnahmen, die zu einem Interessenkonflikt bei OVB Vermittlern führen können

• …
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Code of Conduct für OVB Produktpartner (Auszug)
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1. Sie werden gebraucht!
2. Sie sind der Überbringer der schlechten Nachrichten
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Was haben Finanzvermittler und Boten im Mittelalter 
gemeinsam?

Beitragsanpassungen

Niedrigzinsphase

Absenkung Überschussbeteiligung

Leistungsverweigerung

mangelhafte Performance
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Wer gehört eigentlich an die Leine? 

Aber: Produktgeber müssen verstehen, wenn sie nicht für 
Transparenz sorgen, sind sie nicht zukunftsfähig

Keiner
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Disclaimer

Alle Inhalte dieser Präsentation wurden mit Sorgfalt und nach bestem Gewissen 
erstellt. Eine Haftung für inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird 
jedoch nicht übernommen. Eine unerlaubte Vervielfältigung und Wiedergabe dieser 
Präsentation ist nicht gestattet.
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